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Anlage: Zuschlagskriterien Los 1 

 

Honorartätigkeit als externe Gutachter*in bei 
JUGEND für Europa 
 

Den Zuschlag erhalten die Angebote, die sowohl die Ausschlusskriterien erfüllen als auch die 
Bewertungskriterien zu einem ausreichenden Maß erfüllen. 

JUGEND für Europa richtet sich mit folgenden Erwartungen an die Dienstleistenden: 

 

Ausschlusskriterien 
 

Ausschlusskriterien  
Internet Es muss ein Zugang zu Internet und entsprechende Hardware vorhanden 

sein. 

Microsoft Outlook Es muss Zugriff auf Microsoft Outlook oder damit kompatible Software 

vorhanden sein. 

Microsoft Office & 

Datenbanken 

Es müssen Kenntnisse in Microsoft Office (Word und Excel) sowie 

Erfahrungen im Umgang mit internetgestützten Datenbanken bzw. 

Plattformen vorhanden sein. 

Verbindung Personen sind von Bewertungsaufgaben in Bezug auf einzelne 

Antragsrunden ausgeschlossen, wenn eine direkte oder indirekte 

Verbindung zu einem Förderantrag im selben Bildungsbereich der 

jeweiligen Leitaktion von Erasmus+ Jugend in der entsprechenden 

Antragsrunde oder eine beratende oder aktiv unterstützende Tätigkeit 

bei der Antragstellung von Dritten besteht. 

Interessenskonflikt Personen sind von Bewertungsaufgaben in Bezug auf einzelne 

Antragsrunden ausgeschlossen, wenn ein Interessenskonflikt im Sinne 

von Art. 57 (2) der EU-Haushaltsordnung besteht.  

 

Rolle Die Bewerber*innen dürfen zudem nicht gleichzeitig als externe 

Honorarkräfte im Pool von Akkreditierenden und Projektberatenden bei 

JUGEND für Europa tätig sein.   
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Sprachkompetenz Es besteht eine sehr gute (min. C1 nach GER) mündliche und schriftliche 

Sprachkompetenz in Deutsch und Englisch, v.a. sehr gute 

Schreibkompetenz in Deutsch ist relevant für die Tätigkeit (Nachweis 

oder Eigenerklärung erforderlich). 

Haltung Es besteht eine grundsätzlich positive Haltung zur Philosophie, den Zielen 

und Inhalten der Programme und der Arbeit der Nationalen Agentur 

JUGEND für Europa. 

Flexibilität Es besteht eine zeitliche Flexibilität bei der Übernahme von Anträgen zur 

Begutachtung im Rahmen der genannten Zeiträume und bei der 

Bearbeitung von Schlussberichten nach Absprache. 

Zusammenarbeit Es besteht eine Bereitschaft zu konstruktiver Zusammenarbeit mit der 

Nationalen Agentur, Verlässlichkeit sowie verantwortliches und 

realistisches Zeitmanagement und Bereitschaft zu laufender 

Qualifizierung. 

Teilnahme Schulung Es besteht die Möglichkeit an der Grundlagenschulung am 07.-

08.09.2026 in Präsenz teilzunehmen. 

 

Bewertungskriterien 

Neben diesen Ausschlusskriterien müssen uns die Dienstleistenden durch die Einhaltung der folgenden 
Kriterien (Bewertungskriterien) überzeugen: 

 

Bewertungskriterien 
Gewichtung 

EU-Jugendprogramme 

inkl. ihrer inhaltlichen 

Schwerpunkte und 

prioritären Themen 

Der/die Bewerber*in weist Kenntnisse der EU-
Jugendprogramme inkl. ihrer inhaltlichen Schwerpunkte und 
prioritären Themen und Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten ihrer inhaltlichen und methodischen 
Umsetzung auf. 

20% 

Internationale 
Jugendarbeit: 
Strukturen und 
Arbeitsfelder 

Der/die Bewerber*in weist Kenntnisse der Strukturen der 
Kinder- und Jugendhilfe/von “Youth Work” in Deutschland 
und Europa, darunter gute Kenntnisse in einem der 
Arbeitsfelder, vorzugsweise der Jugendarbeit und/oder 
Jugendsozialarbeit auf. 

15% 

Projektplanung, -
konzeption, -
umsetzung und -
management 

Der/die Bewerber*in weist Erfahrung mit Projektplanung, -
konzeption, -umsetzung und –management auf. 

10% 

Non-formale Bildung Der/die Bewerber*in weist Kenntnisse der Methodologie 
und Methodik der non-formalen Jugendbildung auf. 

15% 

Interkulturelle 

Kompetenz 

Der/die Bewerber*in weist Erfahrung mit Interkulturellem 
Lernen/interkultureller Kommunikation und 
Zusammenarbeit in internationalen Teams auf. 

15% 
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Erfahrungen in der 
inhaltlichen 
Begutachtung von 
Förderanträgen 

Der/die Bewerber*in weist Erfahrungen in der inhaltlichen 
Begutachtung von Förderanträgen auf. 

25% 

 

Voraussetzung für die Berücksichtigung im weiteren Wertungsverfahren ist das Erreichen einer 
Mindestpunktzahl von 60 Punkten (von maximal 100 Punkten). Angebote, die diese Mindestpunktzahl 
nicht erreichen, werden von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 
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